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I. Textliche Festsetzungen 

 
§ 1 Art der baulichen Nutzung – Allgemeines Wohngebiet  
 (gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO) 

 
(1) Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA1/WA2) sind nachfolgend 

aufgeführte Nutzungen allgemein zulässig: 
 

- Wohngebäude, 
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
 

(2) Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA1/WA2) werden gem. § 4 
i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO nachfolgend aufgeführte Nutzungen ausgeschlossen: 
 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen, 
- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen. 
 
 

§ 2 Begrenzung der Höhe baulicher Anlagen  
 (gem. 9 (1) Nr. 1 BauGB; §§ 16 und 18 BauNVO) 
 

(1) Die Gesamthöhe der innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA1/WA2) errichteten 
baulichen Anlagen wird wie folgt begrenzt:  

 
- WA1-Gebiet: max. 9,50 m  
- WA2-Gebiet: max. 12,50 m  

 
 Als Gesamthöhe wird der höchste Punkt der Dachhaut definiert. 
 
(2) Die Traufhöhe der innerhalb des WA1-Gebietes errichteten baulichen Anlagen wird auf 

max. 4,50 m und im WA2-Gebiet auf 6,50 m über der Bezugsebene begrenzt. Die 
Traufhöhe wird durch den Schnittpunkt der aufgehenden Außenwand mit der äußeren 
Dachhaut und lotrecht zur Bezugsebene definiert. 

 
(3) Bezugsebene i.S. dieser Satzung ist die Oberkante der zur Erschließung des 

Grundstückes notwendigen angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche im 
Ausbauzustand auf Höhe der mittleren Frontbreite der zur öffentlichen Verkehrsfläche 
ausgerichteten Grundstückgrenze. Steigt das Gelände von der Verkehrsfläche zum 
Gebäude, so darf das o.g. Maß um einen Zuschlag überschritten werden; der zulässige 
Zuschlag ergibt sich aus der Differenz zwischen der Höhe der natürlichen 
Geländeoberfläche, gemessen an der der Verkehrsfläche zugewandten Seite des 
Gebäudes und der Bezugsebene. Geringfügige, baubedingte Abweichungen von bis zu 
0,1 m sind zulässig. Bei Eckgrundstücken gilt die Grundstücksseite, welche die für die 
Erschließung des Grundstückes notwendige Zufahrt aufweist. 
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§ 3 Flächen zum Anpflanzen vom Bäumen und Sträuchern  
 (gem. § 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 
 

(1) Auf den im Plan gekennzeichneten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB sind standortgerechte, 
im Naturraum heimische Sträucher und Bäume zu pflanzen, zu erhalten und bei 
Abgang zu ersetzen (siehe Hinweise). Die Pflanzungen sind zu 20 % aus Bäumen als 
Heister und zu 80 % aus Sträuchern herzustellen. Die zu pflanzenden baumartigen 
Laubgehölze sind als Heister, 2 x verpflanzt, 150 - 200 cm hoch und die Sträucher, 2 x 
verpflanzt, 60 - 100 cm hoch zu pflanzen. Die Artenwahl richtet sich nach den Angaben 
der Artenliste 1 (siehe Hinweise). Sie sind so anzulegen und zu pflegen, dass sich ein 
artenreiches, frei wachsendes Gehölz entwickeln kann. Eine Anrechnung auf § 4 ist 
nicht zulässig. 

 
(2) Innerhalb der Vorgartenzone, d.h. in einem Abstand von 5 m von der 

Straßenbegrenzungslinie (Vorgartenzone) ist die Anlegung von Steingärten nicht 
zulässig. 

 
(3) Die Pflanzmaßnahmen sind nach dem Beginn der privaten Baumaßnahmen auf den 

jeweiligen Baugrundstücken auszuführen. Die genannten Pflanzmaßnahmen sind 
jedoch spätestens innerhalb von 2 Vegetationsperioden nach Baubeginn fertigzustellen. 

 
 
§ 4 Anzupflanzende Bäume - auf privaten Flächen-  

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
(1) Je angefangene 400 qm Grundstücksfläche ist auf den Baugrundstücken mindestens 

ein Laubbaum oder ein Obstgehölz zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu 
ersetzen. Die zu pflanzenden Laubbäume sind als Hochstamm oder Stammbusch mit 
einem Stammumfang von mind. 12 cm in 1 m Höhe zu pflanzen. Die zu pflanzenden 
Obstbäume sind als Halb- oder Hochstamm mit einem Stammumfang von mind. 7-8 
cm in 1 m Höhe zu pflanzen. Die Artenwahl richtet sich nach den Angaben der 
Artenlisten 1 und 2 (siehe Hinweise).  

 
(2) Die in Pflanzmaßnahmen sind nach dem Beginn der privaten Baumaßnahmen auf den 

jeweiligen Baugrundstücken auszuführen. Die genannten Pflanzmaßnahmen sind 
jedoch spätestens innerhalb von 2 Vegetationsperioden nach Baubeginn fertigzustellen. 

 
 
§ 5 Öffentliche Grünflächen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 
(1) Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Grünfläche (Ö1) mit der 

Zweckbestimmung „Regenrückhaltebecken“ ist ein Regenrückhaltebecken mit 
variierenden Böschungsneigungen für die Ableitung des auf den Gemeinbedarfsflächen 
anfallenden und von außen zufließenden Oberflächenwassers anzulegen bzw. zulässig. 
Die Freiflächen außerhalb des Regenrückhaltebeckens sind zu einem Anteil von mind. 
30% bezogen auf die Gesamtfläche Ö1 mit im Naturraum heimischen Gehölzen gem. 
Pflanzliste der Anlage 1 der Begründung zu bepflanzen. Die Pflanzungen sind in 
Gruppen von 3-5 Stück einer Art in einem Pflanzabstand von 1,50 m zueinander 
versetzt zu pflanzen. Die Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu 
ersetzen. Die zu pflanzenden Laubbäume sind als Heister, 2 x verpflanzt, 150 - 200 cm 
hoch zu pflanzen und die strauchartigen Gehölze als Sträucher, 2 x verpflanzt, 60 - 100 
cm hoch zu pflanzen. 
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(2) Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Grünfläche (Ö2) mit der 

Zweckbestimmung „Spielplatz“ ist die Errichtung eines Spielplatzes mit den damit 
verbundenen Spiel- und Aktivitätsflächen sowie Geräten zulässig. Die Grünflächen sind 
mit einer artenreichen Grünland- oder Rasenmischung einzusäen und extensiv zu 
pflegen. Je angefangene 500 qm Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaum zu 
pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Laubbäume sind mit einem 
Stammumfang von mind. 14 cm in 1 m Höhe zu pflanzen. Die Artenwahl richtet sich 
nach den Angaben der Artenliste 1 (siehe Hinweise). Innerhalb der Grünfläche Ö2 sind 
bauliche Anlagen zum Zwecke des zeitlich begrenzten Aufenthaltes von Kindern und als 
Bestandteil einer Spiel- und Kommunikationsfläche bis zu einer Grundfläche von max. 
150 m² zulässig. 

 
(3) Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Grünfläche (Ö3) mit der 

Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ vorhandenen Bäume und Sträucher sind dauerhaft 
zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang durch gleichartige zu ersetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 
25 b BauGB). In Bezug auf die Pflanzqualität wird auf § 4 (1) verwiesen. 

 
(4) Die in den Abs. 1 und 2 genannten Pflanzmaßnahmen sind spätestens nach Beginn der 

Erschließungsmaßnahmen auf den dafür vorgesehenen Flächen auszuführen. Die 
genannten Pflanzmaßnahmen sind jedoch spätestens innerhalb von 2 
Vegetationsperioden nach Baubeginn fertigzustellen. 

 
 
§ 6 Ableitung des Oberflächenwassers (gem. § 9 (1) Nr. 14 BauGB)  
 

 Das innerhalb des Plangebietes anfallende Oberflächenwasser ist an das innerhalb der 
im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Grünfläche (Ö1) mit der 
Zweckbestimmung „Regenrückhaltebecken“ zu errichtende Regenrückhaltebecken 
abzuleiten.  

 
 
§ 7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
(1) Maßnahmen für den Artenschutz 
 

1. Die Baufeldfreiräumung und Baumfällungen oder Gehölzrückschnitte sind aus 
artenschutzrechtlichen Gründen nur in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und 
dem 28. Februar (außerhalb der Brutzeit) zulässig. Ein abweichender Baubeginn 
innerhalb der Brutzeit ist im Einzelfall bei der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreis Schaumburg zu beantragen und nur nach vorheriger Prüfung und 
Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde zulässig. 

 
2. Die unter Nr. 1 getroffenen Regelungen sind entsprechend bei der Entfernung 

vorhandener Nistkästen zu beachten.  
 
3. Aufgrund des teilweisen Verlustes der vorgefundenen Höhlenbäume sind vor bzw. 

spätestens zeitgleich mit der Fällung der Bäume im Winter Maßnahmen zur 
Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionsfähigkeit als vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (sogen. CEF-Maßnahmen) notwendig. Hierzu sind auf dem 
Flst. 192/7, Flur 3, Gemarkung Haste, für den Feldsperling 3 Nistkästen als Gruppe 
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an den vorhandenen Bäumen entlang des Grabens aufzuhängen (siehe Hinweis 
Nr. 4). 
 
Für die Feldlerche sind zwei (Dauer-)Brachestreifen von 2.000 m² bei einer Breite 
von mind. 10 m auf geeigneten Ackerflächen anzulegen (Die genaue Verortung 
und Maßnahmenbeschreibung unter Auswertung des faunistischen Gutachtens und 
in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde erfolgt zur öffentlichen 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB). 

 
(2) Maßnahmen zum Bodenschutz - Behandlung des Oberbodens  
 

Oberboden ist, sofern für die Realisierung von Bauvorhaben erforderlich, vor 
Baubeginn abzuschieben und einer ordnungsgemäßen Verwertung zuzuführen. Mit 
Oberboden ist schonend umzugehen. Er ist in einem nutzbaren Zustand zu erhalten 
und vor Vernichtung oder Vergeudung zu bewahren (siehe Hinweis Nr. 5). Der 
Oberboden ist nach Abschluss der Bauarbeiten auf allen verbleibenden temporären 
Bauflächen wieder einzubringen (Wiederandeckung). 

 
 
§ 8 Lärmschutz innerhalb der festgesetzten WA1- und WA2 – Gebiete  
 (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 

Innerhalb der festgesetzten WA 1- und WA 2–Gebiete sind aufgrund der vorhandenen 
Schienenverkehrslärmsituation (Bahnstrecken Hannover- Minden und Hannover- 
Altenbeken) gegenüber den gemäß DIN 18.005 "Schallschutz im Städtebau" definierten 
Orientierungswerten erhöhte Lärmimmissionen möglich. Zum Schutz vor den von den 
möglichen Verkehrslärmimmissionen werden gegen Außenlärm bauliche 
Schallschutzmaßnahmen festgesetzt (passiver Schallschutz). Bei der Bemessung sind 
die im Bebauungsplan dargestellten Lärmpegelbereiche zu beachten.  
 
Festsetzung des passiven Schallschutzes 
 
1. Zum Schutz vor einwirkendem Lärm, ausgehend von den Bahnstrecken 1700 und 

1761 sind im Allgemeinen Wohngebiet für schutzbedürftige Räume im Falle von 
Neubauten oder baulichen Veränderungen die Anforderungen an die 
Luftschalldämmung von Außenbauteilen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) 
und gemäß nachstehender Tabelle zu erfüllen 
 

Lärmpegelbereich 
(LPB) 

Maßgeblicher 
Außenlärmpegel 
in dB(A) 

III 61 bis 65 

*): resultierendes, bewertetes Bau-Schalldämm-Maß 
 

Für ausschließlich am Tage genutzte schutzbedürftige Räume ist im gesamten 
Plangebiet der Lärmpegelbereich II mit einem Außenlärmpegel von 56 dB(A) bis 
60 dB(A) maßgebend. 

 

2. Für die von der pegelbestimmenden Geräuschquelle abgewandten (westlichen) 
Gebäudeseiten darf der „maßgebliche Außenlärmpegel“ ohne besonderen 
Nachweis um 5 dB(A) (dies entspr. einem Lärmpegelbereich) gemindert werden. 
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3. Für Schlafräume, Gästezimmern und Kinderzimmer sind schallgedämmte 

Lüftungsöffnungen (mit einem dem Schalldämm-Maß der Fenster entsprechenden 
Einfügungs-Dämpfungsmaß) oder äquivalente Maßnahmen (z.B. Innenbelüftung) 
vorzusehen (vgl. DIN 1946). 
 

4. Soweit durch die Gebäudeform, vorgelagerte Baukörper oder andere Hindernisse 
wirksame Pegelminderungen erwartet werden können, ist im jeweiligen Einzelfall 
der Nachweis eines ausreichenden baulichen Schallschutzes gegen Außenlärm auf 
der Grundlage anerkannter technischer Regelwerke zulässig. 

 
 
 

II. Örtliche Bauvorschriften über Gestaltung (§ 84 NBauO) 

 
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften ist identisch mit dem 
räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 15 und Nr. 30.  
 

§ 2 Dächer 
 

(1) Auf den innerhalb der festgesetzten WA1-/WA2-Gebiete errichteten Hauptgebäuden 
sind nur geneigte Dächer mit Dachneigungen von 18 - 48 Grad zulässig. Tonnen- und 
(Halb-) Bogendächer sind nicht zulässig. Pultdächer sind nur zulässig, wenn diese als 
beidseits und in unterschiedliche Richtungen geneigtes Dach errichtet werden. 
Gegeneinander versetzte Dachflächen sind zulässig.  
 

(2) Von Abs. 1 sind Grasdächer, untergeordnete Gebäudeteile, Erker, sonstige 
Dachaufbauten und Wintergärten bis zu einer Grundfläche von 25 qm ausgenommen. 
 

(3) Als Farben für die Dachdeckung sind die Farbtöne von "rot-rotbraun", „braun-
dunkelbraun“ und „schwarz-anthrazit“ in Anlehnung an die in § 3 genannten RAL-Töne 
zulässig. Für Solarelemente, Dachfenster und untergeordnete Dachaufbauten sind auch 
andere, materialbedingte Farben zulässig.  

 
 
§ 3 Farbtöne 

 
Für die in § 2 Abs. 3 festgesetzten Farbtöne sind die genannten Farben zu verwenden. 
Diese Farben sind aus den nachstehend aufgeführten Farbmuster nach Farbregister 
RAL 840 HR ableitbar. 

 
(1) Für den Farbton "rot - rot-braun" im Rahmen der RAL: 
 

2001 - rotorange   3005 - weinrot 
2002 - blutorange   3009 - oxydrot 
3000 - feuerrot    3011 - braunrot 
3002 - karminrot   3013 - tomatenrot 
3003 - rubinrot    3016 - korallenrot 
3004 – purpurrot 
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(2) Für den Farbton "braun-dunkelbraun" im Rahmen der RAL: 
 

8001 - ockerbraun   8014 - sepiabraun 
8003 - lehmbraun   8015 - kastanienbraun 
8004 - kupferbraun   8016 – mahagonibraun 
8007 - rehbraun   8017 - schokoladenbraun 
8008 - olivbraun   8023 - orangebraun 
8011 - nussbraun   8024 - beigebraun 
8012 - rotbraun    8025 – blassbraun 
 

(3) Für den Farbton „schwarz - anthrazit“ im Rahmen der RAL: 
 

7016 - anthrazitgrau    9004 - signalschwarz 
7021 - schwarzgrau    9011 - graphitschwarz 
7024 - graphitgrau   
 
 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig handelt gem. § 80 Abs. 5 NBauO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser 
oder Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaßnahme durchführen lässt 
oder durchführt, die nicht den Anforderungen dieser örtlichen Bauvorschriften über 
Gestaltung entspricht. Ein Zuwiderhandeln kann mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe 
von z.Zt. 500.000 € geahndet werden. 
 
 
 
 

III. HINWEISE 

 
1. Rechtsgrundlagen 

 
Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634). 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786). 
 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhaltes (Planzeichenverordnung – PlanZV)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057). 
 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBl. S. 113). 
 
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12. September 2018 (Nds. GVBl. S. 190). 
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2. Artenliste 1 für standortheimische und -gerechte Baumpflanzungen  
(siehe textliche Festsetzung §§ 3 und 4) 

 
Die Artenauswahl kann durch weitere, standortgerechte und heimische 
Laubgehölzarten ergänzt werden. 
 
Großkronige Laubbäume 
Acer platanoides    Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus    Bergahorn 
Betula pendula    Birke 
Fagus sylvatica     Rotbuche 
Quercus petrea     Traubeneiche 
Quercus robur     Stieleiche 
Tilia platyphyllos    Sommerlinde 
Tilia cordata     Winterlinde 
Tilia platyphyllos   Sommerlinde 
Ulmus laevis    Flatterulme 
Fagus sylvatica var. Suentelensis Süntel-Buche 
 
Mittel- bis kleinkronige Laubbäume 
Acer campestre    Feldahorn 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Crataegus monogyna   Eingriffeliger Weißdorn 
Crategus laevigata   Zweigriffeliger Weißdorn 
Prunus padus    Traubenkirsche 
Prunus avium    Vogelkirsche 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
Sorbus torminalis   Elsbeere 
 
Sträucher 
Viburnum opulus    Gemeiner Schneeball  
Euonymus europaeus    Pfaffenhütchen  
Cornus sanguinea    Roter Hartriegel  
Corylus avellana    Hasel  
Rosa canina     Hundsrose  
Ligustrum vulgare    Liguster 
Prunus spinosa     Schlehe 
Sambucus nigra    Schwarzer Holunder  
Crataegus monogyna    Eingriffeliger Weißdorn  

 
 
3. Artenliste 2 für typische und bewährte Obstgehölze 

(siehe textliche Festsetzung § 4) 
 
Äpfel 
Krügers Dickstiel 
Danziger Kantapfel 
Kaiser Wilhelm 
Baumanns Renette 
Goldparmäne 
Kasseler Renette 
Adersleber Calvill 
Finkenwerder Herbstprinz 
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Halberstädter Jungfernapfel 
Schöner von Nordhausen 
Biesterfeld Renette 
Schwöbersche Renette 
Sulinger Grünling 
Bremer Doorapfel 
 
Birnen 
Bosc´s Flaschenbirne 
Clapps Liebling 
Gellerts Butterbirne 
Gräfin v. Paris 
Gute Graue 
Gute Luise 
Köstliche von Charneux 
Pastorenbirne  
Rote Dechantsbirne 
 
Kirschen 
Dolleseppler 
Schneiders späte Knorpelkirsche 
Schattenmorelle  
 
Pflaumen, Renecloden, Mirabellen 
Frühzwetsche  
Hauszwetsche 
Nancy Mirabelle 
Ontariopflaume 
Qullins Reneclode 
Wangenheimer 
 
Walnuss 
Diverse Sorten 
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4. Lage der Fläche für CEF-Maßnahmen (siehe textliche Festsetzung § 7) 

 

 
 
 

5. Maßnahmen zum Bodenschutz - Bauphase (siehe textliche Festsetzung § 7) 
 
Im Rahmen der Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen aktiv Anwendung finden 
(u.a. DIN 18300 Erdarbeiten, DIN 18915 Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von 
Bodenmaterial). Arbeitsflächen sollten sich auf das notwendige Maß beschränken. 
Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung 
von Boden sollte ortsnah, schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer und entsprechend 
vor Witterung und Wassereinstau geschützt gelagert werden (u.a. gemäß DIN 19731 
und DIN 18917). 
 
Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschiedener Herkunft vermieden 
werden.  
 
Die Böden im Plangebiet sind hoch verdichtungsgefährdet (siehe entsprechende 
Auswertungskarte auf dem Kartenserver unter http://nibis.lbeg.de/cardomap3/#). 
Verdichtungen sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden - zum Schutz und zur 
Minderung der Beeinträchtigungen des Bodens. In verdichtungsempfindlichen 
Abschnitten sollte nur bei geeigneten Bodenwasser- und Witterungsverhältnissen 
gearbeitet werden. Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes sollten 
bodenschonende Maßnahmen berücksichtigt werden (Überfahrungsverbot, 
Kennzeichnung und Absperrung). Auf verdichtungsempfindlichen Flächen sollten 
Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt 
werden. Besonders bei diesen Böden sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt 
im Boden geachtet werden, um Strukturschäden zu vermeiden. 
 

http://nibis.lbeg.de/cardomap3/#)


§ 4  BauNVOAllgemeines Wohngebiet
(siehe textl. Festsetzungen § 1)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Planzeichenerklärung

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

WA1/2

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

Grundflächenzahl0,35

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

§ 16  BauNVO

Baugrenze

§ 9 (1) Nr. 2 BauGBBAUWEISE; BAUGRENZE

offene Bauweise,
nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig § 22  BauNVO

§ 23  BauNVO

§ 9 (1) Nr. 11 BauGBVERKEHRSFLÄCHEN

öffentliche Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

TH max = maximale Traufhöhe
(siehe textl. Festsetzungen § 2)

§ 16  BauNVOTH max=
4,50 m

öffentliche Verkehrsflächen mit der besonderen
Zweckbestimmung: "Fuß- und Radweg"

GRÜNFLÄCHEN § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünfläche,
Zweckbestimmung: "Parkanlage - Spiel und Kommunikation"
(siehe textl. Festsetzungen § 5)

Öffentliche Grünfläche
Zweckbestimmung: "Regenrückhaltebecken"
(siehe textl. Festsetzungen § 5)

Ö1

RRB

Ö2

Öffentliche Grünfläche,
Zweckbestimmung: "Verkehrsgrün"
(siehe textl. Festsetzungen § 5)

Ö3

F/R

o offene Bauweise § 22 BauNVO

GH max = maximale Gebäudehöhe
(siehe textl. Festsetzungen § 2)

§ 16  BauNVOGH max=
9,50 m

Zahl der Vollgeschosse § 16  BauNVOII



FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ,
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(siehe textl. Festsetzungen § 3)

§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

§ 9 (7) BauGB

§ 16 (5) BauNVO

3 Gebäude

22
6

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenzen mit Grenzpunkten

SONSTIGE DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

6 Bemaßung

Abgrenzung der betroffenen Bebauungspläne
(Bebauungsplan Nr. 15 "Westlich Kornweg",
Gemeinde  Hohnhorst und
Bebauungsplan Nr. 30 "Westlich Kornweg",
Gemeinde  Haste)

Bezeichnung der Teilflächen für Lärmpegelbereiche
(siehe textl. Festsetzungen § 8)

III § 9 (1) Nr. 24 BauGB
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Dipl.- Ing. für Raum- und Stadtplanung (IfR)
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 Bebauungsplan Nr. 15 "Westlich Kornweg"

Gemeinde  Hohnhorst

 und

Bebauungsplan Nr. 30 "Westlich Kornweg"

Gemeinde  Haste

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2018
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